
Allg. Geschäftsbedingungen des Kreises PI für die Entsorgung 
von Abfällen aus privaten Haushaltungen (AGB 
Abfallentsorgung-Kreis)

7. Änderung der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreises Pinneberg für 
die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen“ - gültig ab 01.01.2024 -

Die Präambel erhält folgende Fassung

Präambel

Der Kreis Pinneberg (Kreis) führt die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen im 
Kreisgebiet nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 bis 3 der Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis 
Pinneberg (Abfallwirtschaftssatzung) vom 26.02.2025 in ihrer jeweils geltenden Fassung auf der 
Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit den Benutzern der öffentlichen Einrichtung privatrechtlich 
durch. Der Kreis hat die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung des Kreises Pinneberg 
mbH (GAB) sowie die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH (HAMEG) mit der Durchführung der 
Abfallentsorgung im Verfahren nach § 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) durch 
Entsorgungsverträge beauftragt. Die GAB und die HAMEG sind zur Durchführung von 
Rechtsgeschäften namens und im Auftrage des Kreises Pinneberg bevollmächtigt, sie sind berechtigt, 
zur Erfüllung der ihr gemäß Entsorgungsvertrag nach Absatz 2 obliegenden Verpflichtungen Dritte zu 
beauftragen. Der Kreis schließt mit den Anschluss- und Benutzungspflichtigen nach § 3 Abs. 1 und 3 
der Abfallwirtschaftssatzung (Kunden) private Abfallentsorgungsverträge ab. Für diese Verträge gelten 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Gegenbestätigungen des Kunden unter 
Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Vorbemerkung: Zur besseren 
Lesbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist lediglich die männliche Schreibweise benutzt 
worden. Die Bezeichnung von Personen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für Frauen 
und Männergleichermaßen.

Diese VII. Änderung der AGB tritt am 1.1.2024 in Kraft.
Elmshorn, den 2-0 2-5"
Kreis Pinneberg
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